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PRÄSID~ENKONFERENZ DER LANDWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERRi'c'HS 

A. Z.: R-286/R 

Betreff: 

Wien I., Löwe1straße 12 
Postfach 124 W14 Wien 

Telefon 63 07 41. 63 77 31 Fernschreiber 13/5451 

Es wird ersucht. bei Antwortschreiben das 
Aktenzeichen anzugeben. 

Zum Schreiben vom ......................... . 

A. Z.: ........... ..... .. 

An das 
Präsidium des Nationalrates 

Parlament 

1010 Wien 

Betreff: Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Glücksspielgesetz, 
das Bundessport-Förderungs­
gesetz, das Gebührengesetz 
und das Umsatzsteuergesetz 
geändert und das Sporttoto­
Gesetz und das Pferdetoto­
Gesetz aufgehoben werden. 

14 M:-' 1986 Wien. am ... ..... uar.z .. .. . . ..... 

.-- - .. ,;/l.... . , ,lUPf. 
i. .------------.. /L'€ ... _. -G'::/' 9.21:. 

I Verteilt. 2 O. MRZ. 1S88 Wo 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs übermittelt in der Anlage 25 Exemplare ihrer Stel­

lungnahme zu dem im Betreff genannten Entwurf. 

Für den Generalsekretär: 

25 Beilagen 
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ABSCHRIFT 
PRÄSIDI:NTI:NKONFERENZ DER I,ANIJWIRTSCHAFTSKAMMERN ÖSTERREICHS 

Wien 1., Löwe1straße 12 
Postfach 124 WI4 Wien 

Telefon 63 07 41, 63 77 31 Fernschreiber 13/6451 

A. Z.: R-286/R Es wIrd ersucht, bei Antwortschreiben das 

AktenzeIchen anzugeben. 
Betreff: 

Zum Schreiben vom ... 1. 9. • 2 .• .1.9.86. 

A. Z.: .?E? .. '}'1.QQ/5-V /.1.'+/e9. 

An das 
Bundesministerium für Finanzen 

Himmelpfortgasse 4-8 
1015 Wien 

Betreff: Entv:urf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Glücksspielgesetz, 
das Bundessport-Förderungs­
gesetz, das Gebührengesetz 
und das Umsatzsteuergesetz 
geändert und das Sporttoto­
Gesetz und das Pferdetoto­
Gesetz aufgehoben werden. 

Wien, am .14 ~ .. . aBI z ... 1.986. .... 

Die Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern Öster­

reichs beehrt sich, dem Bundesministerium für Finanzen be­

kanntzugeben, daß gegen den im Betreff genannten Entwurf 

keine Einwendungen erhoben werden. 

Das Präsidiwn des Nationalrates wird von dieser Stellung­
nahme durch Übersendung von 25 Exemplaren in Kenntnis 

gesetzt. 

Der Präsident: Der Generalsekretär: 
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